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Einleitung

Leichenschändung und Grabplünderung sind 
verboten – dies geht in der Spätantike und im 
frühen Mittelalter aus vielen Rechten und Be-
stimmungen hervor. Die Tatbestände und die 
Strafen sind im Detail komplex und zwischen 
den verschiedenen Rechtssystemen leicht unter-
schiedlich. Für Details verweise ich auf die sorg-
same Zusammenstellung von Hermann Nehlsen 
(1978). Um für diesen Aufsatz nicht in den un-
terschiedlichen Rechten unterzugehen, sondern 
das Wesentliche im Auge behalten zu können, 
fokussiere ich auf den kurz nach 500 n.Chr. unter 
Chlodwig I. erlassenen Pactus Legis Salicae für 
das fränkische Reich (Textausgaben: Eckhardt, 
1955; 1962; Fischer Drew, 1991; zum Pactus gene-
rell: Wood, 1994, 102-117; Wood, 1998; Ubl, 2017; 
Meier, 2019, 635-638; abweichende Datierung des 
Pactus auf 475-486/7 n.Chr. bei Ubl, 2017).

In diesem Beitrag halte ich an dem altherge-
brachten Begriff „Grabraub“ fest (z.B. Roth, 1978), 
weil auch die hier behandelten Leges von Raub 

und Plünderung sprechen. Mir ist bewusst, dass 
die neuere archäologische Forschung diesen Be-
griff aus nachvollziehbaren Gründen vermeidet 
und von Graböffnungen/reopenings spricht (z.B. 
Aspöck, 2003; Kümmel, 2009; Haperen, 2017; Zintl, 
2019). Detailanalysen der Befunde an den Grä-
bern haben deutlich gemacht, dass die Graböff-
nungen meist über die gesamte Belegungszeit der 
Gräberfelder hinweg stattfanden – also nicht etwa 
kompakt am Ende der Belegungszeit stehen (so 
z.B. Steuer, 2004) – und die Täter wahrscheinlich 
über Wissen über die Bestatteten verfügten, d.h. 
es in vielen Fällen Mitglieder der eigenen Sied-
lungs- und Bestattungsgemeinschaft waren, wel-
che die Graböffnungen vornahmen. Weiterhin 
wird viel über die Motive solcher Graböffnungen 
debattiert, doch ökonomische Gründe – wie es der 
Begriff „Raub“ nahelegt – gelten zunehmend als 
unwahrscheinlich. Vielmehr werden die Graböff-
nungen als Teil eines langwährenden Totenritu-
als und einer Form der Interaktion mit den Toten 
gelesen (Aspöck, 2003; Zintl, 2019; Quast, 2023).
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Zusammenfassung – Leichenschändung und Grabraub waren im fränkischen Reich bei schweren Strafen verboten. Die Höhe der Buße 
von 200 Solidi für einen Grabraub übertraf den Wert einer üblichen Grabausstattung um mehr als das 15-Fache, d.h. Risiko und materieller 
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üblichen Hofes bei etwa 50 Solidi, darin eingeschlossen sein Viehbestand im Wert von im Mittel 18 Solidi. Nach den damaligen Regula-
rien mussten Bußen, die den Besitz des überführten Täters überschritten, von seinen Verwandten getragen werden. Ein Grabraub hatte 
demnach spürbare Auswirkungen nicht allein auf den Täter, sondern weit in seinen Verwandtenkreis hinein. Er war eine wirtschaftlich nicht 
sinnvolle Tat. Allerdings greifen diese hohen Bußen nur, wenn Toter und Täter aus unterschiedlichen Familien / Verwandtschaftsgruppen 
stammen; bei innerfamiliären Taten fanden sie keine Anwendung. Aus rechtlich – wirtschaftlicher Sicht ist es daher wahrscheinlich, dass 
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„chreomosido“ – Leichenschändung
Die einschlägigen Bestimmungen finden sich im 
Pactus Legis Salicae an gleich zwei Stellen: In § 14 
„Von Überfällen und Ausplünderungen“, wo es um 
diverse Tatbestände der Art Raub/Raubüberfall 
geht, und dann im § 55 „Von Leichenausplünde-
rung“, wo es speziell um eben dieses Thema geht. 
Die Bestimmungen beider Paragrafen widerspre-
chen einander nicht, vielmehr ergänzen sie sich. 
Danach unterscheidet der Pactus Legis Salicae 
grundsätzlich zwischen zwei Arten von Verfeh-
lung: die Plünderung einer noch unbestatteten 
Leiche, und die Plünderung eines Grabes. Begin-
nen wir mit der Plünderung einer Leiche: Nach 
§ 14.9 wird die Ausplünderung eines Toten vor 
dessen Bestattung durch einen Dritten mit 100 
Solidi bestraft (Abb. 1), wird. In der sog. Malber-
gischen Glosse wird diese Tat als „chreomosido“ 
bezeichnet; mit solchen germanischen Rechtsbe-
griffen erläutern die Malbergischen Glossen je-
weils den ansonsten in lateinischer Sprache ver-
fassten Rechtstext.

Nach § 55.1 wird die Ausplünderung eines Toten 
vor dessen Bestattung durch denjenigen, der den 
Toten getötet hat, mit 61 ½ Solidi bestraft (Abb. 2). 
Der gegenüber § 14.9 niedrigere Tarif dürfte da-
mit zusammenhängen, dass die Strafen im Pactus 
Legis Salicae additiv gedacht sind und der Täter 
in diesem Fall zusätzlich noch mit mindestens 200 
Solidi Buße für den Mord bzw. Totschlag bestraft 
wird. Mit Blick auf ähnliche Bestimmungen in der 
Lex Salica Karolina (sog. 80-Titel-Text) schlägt 
auch Nehlsen (1978) vor, die dort ebenso genann-
ten, irritierend unterschiedlichen Bußhöhen so zu 
erklären, dass sie zwei unterschiedlichen Tatbe-
ständen gelten: 1. Der Plünderer ist auch derjeni-
ge, der den Toten getötet hat; 2. Der Plünderer ist 
ein am Tod des Toten unbeteiligter Dritter.

„tornechale“ – Grabschändung / Grabraub
Kommen wir zur zweiten Fallgruppe, der eigent-
lichen Grabschändung. Zunächst die „kleinen 
Vergehen“: Nach § 55.2 wird die Zerstörung eines 
Grabes oder Tumulus ohne Zugriff auf den Leich-
nam (genannt „madoalle“/„mandualo“) mit 15 So-
lidi bestraft. Nach § 55.5 wird die Nachbestattung 
in ein bestehendes Grab hinein (genannt „chami-
nis“) mit 45 Solidi Buße bestraft. Nach § 55.6 wird 
die Ausplünderung einer „basilica“ oberhalb eines 
Grabes (zusätzlich zum Grabraub selbst; genannt 
„chreotarsino“) mit 30 Solidi Buße belegt.

Der Grabraub im eigentlichen Sinne, so, wie 
er archäologisch häufig nachgewiesen ist, wird 
mit 200 Solidi Buße belegt (Abb. 3-4), welche der 
Haupttäter an die Familie des Beraubten zu zah-
len hat. Gemäß § 55.4 beträgt die Buße für Mittä-
ter je 15 Solidi. 

Der überführte Täter ist zunächst ein „wargus“/ein 
Verbannter, d.h. er wird aus seiner Gemeinschaft 
(Siedlungsverband, lokale Gruppe) ausgeschlos-
sen, inklusive eines Verkehrsverbots auch mit sei-

Pactus Legis Salicae § 14: De supervenientes vel expoliationibus
14.9: Si quis hominem mortuum, antequam in terra mittatur, in 
furtum expoliaverit, cui fuerit adprobatum, mallobergo 
‚chreomosido‘ sunt, IVX denarios qui faciunt solidos C, 
culpabilis iudicetur.

Pactus Legis Salicae § 14: Von Überfällen und Ausplünderungen
14.9: Wenn einer einen toten Mann, bevor er in die Erde gelegt 
wird, dieblich ausplündert – gerichtlich ‚Leichenberaubung‘ ge-
nannt – werde der, dem es nachgewiesen wird, 4000 Pfennige, 
die machen 100 Schillinge, zu schulden verurteilt.

Pactus Legis Salicae § 55: De corporibus expoliatis
55.1: Si quis corpus occisi hominis, antequam in terra mittatur, 
in furtum expoliaverit [cui fuerit adprobatum] – mallobergo 
muther ‚chreomosido‘ hoc est – MMD denarios qui faciunt 
solidos LXII semis culpabi-lis iudicetur.

Pactus Legis Salicae § 55 Von Leichenausplünderungen
55.1: Wenn einer die Leiche eines getöteten Mannes, bevor sie in 
die Erde gelegt wird, dieblich ausplündert – gerichtlich ‚Leichen-
beraubung‘ genannt – werde er [dem es nachgewiesen wird] 
2500 Pfennige, die machen 62½ Schilinge, zu schulden verurteilt.

Pactus Legis Salicae § 14: De supervenientes vel expoliationibus
14.10: Si quis hominem mortuum effodierit et expoliaverit et ei 
fuerit adprobatum, mallobergo ‚turnechale‘ sive ‚odo carina‘ 
sunt, VIIIM denarios qui faciunt solidos CC culpabilis iudicetur. 

Pactus Legis Salicae § 14: Von Überfällen und Ausplünderungen
14.10: Wenn einer einen Toten ausgräbt und ausplündert und 
es ihm nachgewiesen wird – gerichtlich ‚Grabplünderung‘ oder 
‚Herauszerren‘ genannt – werde er zu 8000 Pfennige, die ma-
chen 200 Schillingen zu schulden verurteilt. 

Abb. 1  Pacus Legis Salica § 14.9. Text und Übersetzung nach 
Eckhardt 1955. Anzumerken ist, dass die genannte Summe als 
zusätzliche Strafe zu sehen ist, zuvor ist alles Geplünderte an die 

Familie zurückzugeben.

Abb. 2  Pacus Legis Salica § 55.9. Text und Übersetzung nach 
Eckhardt 1955. Anzumerken ist, dass die genannte Summe als 
zusätzliche Strafe zu sehen ist, zuvor ist alles Geplünderte an die 

Familie zurückzugeben.

Abb. 3  Pacus Legis Salica § 14.10. Text und Übersetzung nach 
Eckhardt 1955. Anzumerken ist, dass die genannte Summe als 
zusätzliche Strafe zu sehen ist, zuvor ist alles Geplünderte an die 

Familie zurückzugeben.



Grabraub und Leichenschändung in der frühmittelalterlichen fränkischen Gesetzgebung

323

ner eigenen Familie (Czock, 2006). Erst nach einer 
Einigung mit den Verwandten des Beraubten und 
der Zahlung der Buße an diese kann die Verban-
nung zurückgenommen werden. Wie Nehlsen 
(1978) darlegt, sind diese Bestimmungen rund um 
den Begriff „wargus“ nicht ungewöhnlich, sie fin-
den sich ähnlich in zeitgenössischem kirchlichem 
Recht und Konzil-Beschlüssen wieder. 

Anders als etwa bei den Regelungen zu Mord/
Totschlag (der Pacus Legis Salicae unterscheidet 
diese beiden Tatbestände nicht), wo zwischen 
Männern und Frauen als Opfer differenziert 
wird und für Frauen meist wesentlich höhere 
Bußen angesetzt sind, unterscheidet § 55 beim 
Grabraub nicht zwischen den Geschlechtern, son-
dern spricht durchgehend geschlechtsneutral von 
„homo“: Mensch. 

Angesichts der im Pactus oft erkennbar wer-
denden starken Differenzierung von Regelungen 
beispielsweise bei Tieren (z.B. § 3 männliches vs. 
weibliches Rind, diverse Altersgruppen beim 
Rind) oder Statusgruppen (Knecht, Romane, 
freier Franke, Franke in Königsdienst etc.) ist es 
legitim, darüber hinaus festzuhalten, was beim 
Thema Grabraub nicht gesagt wird: Obwohl der 
Pactus Vergehen gegen Kirchengebäude nennt 
und mit Bußen belegt (§ 55.5-6; § 65b), wird nicht 
zwischen christlichen und nicht-christlichen Be-

stattungen unterschieden. Folglich gibt es für 
Überlegungen, zwischen christlichen und nicht-
christlichen Bestattungen zu unterscheiden, keine 
rechtliche Basis (z.B. Koch, 2013, 447; Haperen, 
2017, 188).

Was bedeutet eine Buße von 200 Solidi?

Der rechtsimmanente Vergleich
200 Solidi Buße für einen nachgewiesenen Grab
raub sind eine (sehr) hohe Strafe, sie entspricht 
dem Wergeld für das Töten eines freien Franken 
(Pactus, § 41.1). Doch ein besseres Verständnis 
der spezifischen Buße ergibt sich dann, wenn wir 
anstatt von Einzelvergleichen einen Blick auf das 
Gesamtsystem der Bußen im Pactus Legis Salicae 
werfen. Dazu habe ich den gesamten Gesetzestext 
durchgearbeitet und alle Bußen zusammenge-
stellt, die in den 65 Paragrafen genannt werden. 
Es sind insgesamt 349 Bußgelder, wobei einige 
Tatbestände redundant sind, d.h. in mehr als 
einem Paragrafen geregelt werden. Von diesen 
349 im Pactus angeführten Bußen betreffen: 

	— 134 interpersonelle Konflikte,
	— 73 verschiedene Nutztiere,
	— 55 den Bereich Raub, Einbruch und Diebstahl,
	— 28 Verfahrensvergehen,
	— 26 Hof-, Garten- und Feldschäden,
	— 25 Sachschäden,
	— 8 Jagd- und Waldschäden.

Die Bußen betragen bis zu 1.800 Solidi, wobei die-
se hohen Summen selten sind (5 Nennungen über 
700 Solidi) und sich aus Kombinationen ergeben. 
Im Grunde sind 200 Solidi Buße der Höchstsatz 
im Pactus Legis Salicae. Tötet man jedoch statt 
eines freien Franken (200 sol.) eine freie, gebärfä-
hige Frau (mal 3 weil Frau: 600 sol.), die zudem in 
Königsauftrag tätig ist (mal. 3: 1.800 sol.), ergeben 
sich entsprechend erhöhte Sätze. Zur Multiplika-
tion mit 3 führen die Tatbestände: Opfer ist eine 
gebärfähige oder schwangere Frau; Opfer ist „in 
trustis“ – also im Auftrag des Königs unterwegs; 
die Tat ist eine Bandentat. Um auch das untere 
Ende der Bußskala zu beleuchten: eine typische 
geringe Buße sind 3 Solidi, zu zahlen z.B. für den 
Diebstahl eines Spanferkels (§ 2.1), eines noch sau-
genden Kalbes (§ 3.1), diverser Hühner und Vö-
gel (§7.4-10) oder auch persönliche Beleidigungen 
(§ 30: „Scheißkerl“, „Fuchs“, „Hase“, „Feigling“) – 
während gravierendere Beleidigungen wie z.B. 
„Buhlknabe“; „Hure“ oder „Fälscher“ (ebenfalls 
§ 30) mit bereits 15 bis 45 Solidi erheblich teurer 
sind. Wegen der wenigen extrem hohen Bußen 
stelle ich das Histogramm der Häufigkeiten der 

Pactus Legis Salicae § 55: De corporibus expoliatis
55.4: [Et antique lege]: Si quis corpus iam sepultum effoderit et 
expoliaverit et ei fuerit adprobatam, mallobergo muther, 
tornechale hoc est, wargus sit usque in die illa, quam ille cum 
parentibus ipsius defuncti conveniat, [ut] et ipsi pro eum rogare 
debeant, ut ei inter homines liceat accedere. Et qui ei, 
antequam [cum propriis] parentibus conponat, aut panem aut 
hospitalem dederit [seu parentes] seu uxor sua [sive] proxima, 
DC denarios qui faciunt solidos XV culpabilis iudicetur. Tamen 
auctor sceleris, qui [hoc] admisisse probatur [aut effodisse], 
mallobergo tornechale sunt, VIIIM denarios qui faciunt solidos 
CC culpabilis iudicetur.

Pactus Legis Salicae § 55 Von Leichenausplünderungen
55.4: [Und nach altem Gesetz]: Wenn einer eine schon bestat-
tete Leiche ausgräbt und ausplündert und es ihm nachgewiesen 
wird – gerichtlich ‚Mordtat‘, ‚Grabschänden‘ genannt –, sei er 
Würger bis zu jenem Tag, an dem er mit den Verwandten dieses 
Verstorbenen übereinkommt, daß auch diese für ihn ersuchen 
müssen, daß ihm verstattet werde unter Menschen zu gehen. 
Und wer ihm, bevor er mit den [eigenen] Verwandten büßt, ent-
weder Brot [gibt] oder Gastung gewährt, [sei es die Verwandten] 
sei es seine Ehefrau [als] Nächstverwandte, werde 600 Pfen-
nige, die machen 15 Solidi, zu schulden verurteilt. Der Urheber 
des Verbrechens jedoch, der dies begangen zu haben erwiesen 
wird – gerichtlich ‚Grabschschänden‘ genannt –, werde zu 8000 
Pfennige, die machen 200 Schillinge, zu schulden verurteilt.

Abb. 4  Pacus Legis Salica § 55.4. Text und Übersetzung nach 
Eckhardt 1955. Anzumerken ist, dass die genannte Summe als 

zusätzliche Strafe zu sehen ist, zuvor ist alles Geplünderte an die 
Familie zurückzugeben.



Frank Siegmund

324

Bußhöhen in Abb. 5 als Gesamtbild (oben) sowie 
in zwei Ausschnittvergrößerungen vor. 

Nach Abb. 5 sind Bußen bis einschließlich 45 
Solidi der häufigste Fall, sie werden 241-mal ge-
nannt (70 % aller Fälle). Der meistgenannte Tarif 
sind 15 Solidi (91 mal), gefolgt von 3 Solidi (42 
mal) und 45 Solidi (34 mal). Mittlere Bußen von 
50-100 Solidi werden 58 mal genannt (17 %), am 
häufigsten wird der Betrag von 62 ½ Solidi er-
wähnt (40 mal). Hohe Strafen über 100 Solidi wer-
den 50 mal genannt (14 %), wobei 200 Solidi mit 
23 Nennungen und 600 Solidi mit 18 Nennungen 
die mit Abstand häufigsten Bußhöhen sind. Bu-
ßen über 600 Solidi kommen nur 6 mal vor.

Der Blick ins praktische Leben: welchen Wert haben 
die Bußen?
Die hohe Buße von 200 Solidi für einen Grabraub 
ruft ganz weltlich betrachtet zwei Fragen auf: 
(1) Lohnt der zu erwartende Gewinn aus einem 
Grabraub das Risiko, d.h. wieviel Solidi ist eine 
übliche Grabausstattung wert? (2) Was bedeuten 
200 Solidi Buße im seinerzeitigen Alltagsleben – 
ist das viel, ist das wenig?

Eine wichtige Informationsquelle ist hierzu 
die „Lex Ribuaria“, eine im frühen 7. Jahrh. n.Chr. 
verfasste Novellierung des Pactus Legis Salicae 
(Beyerle & Buchner, 1954; Barefield, 1958). Dort 
wird in § 40,11 die Frage geregelt: was passiert 
eigentlich, wenn ein Täter das Wergeld nicht zah-
len kann, d.h. wenn er über kein Bargeld verfügt? 
Das Gesetz regelt: er kann statt Geld auch Sachlei-
stungen einbringen, und zwar nach einem festen 
Umrechnungstarif (Abb. 6).

Man beachte, dass einzig Waffen und ausgewähl-
te Haustiere als Geld-Äquivalent anerkannt wer-
den; die Haustiere werden im Gesetzestext z.T. 
explizit als „videns et sanus“ spezifiziert, d.h. als 
lebend und gesund. Der Täter kann demnach 

Solidus/i Tier Waffe

1 sol. erwachsene Kuh -

2 sol. erwachsener Stier Schild und Lanze

3 sol. Stute; wilder Falke Schwert ohne Gurt

6 sol. Jagd-Habicht Helm; Beinbergen

7 sol. Hengst Schwert mit Schwertgurt

12 sol. Jagd-Falke „brunia“ (Panzerhemd)

Abb. 5  Häufigkeit aller im Pactus Legis Salicae angegebenen 
Bußhöhen. Oben: total, d.h. alle Bußen (n=349); Mitte 

Ausschnittvergrößerung bis einschließlich 700 Solidi (n=344), 
unten Ausschnittvergrößerung bis einschließlich 200 Solidi 

(n=323).

Abb. 6  Anerkannte Ersatzleistungen für Solidi in Sachgütern 
nach Lex Ribuaria § 40.11.
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statt der geforderten 200 Solidi auch 200 gesunde 
Kühe als Bußgeld entrichten oder z.B. 29 Hengste 
oder 29 Spathen mit Wehrgehänge.

Diese Umrechnungstabelle erlaubt es uns, den 
Wert einer üblichen Grabausstattung einzuschät-
zen: Eine einfache Waffenausstattung mit Schild 
und Lanze wird mit 2 Solidi angesetzt, tritt eine 
Spatha mit Wehrgehänge hinzu, sind es insge-
samt 9 Solidi. Die in den fränkischen Männer-
gräbern oft zu findende Ausstattung mit Gürtel 
und Sax ist in der Lex Ribuaria nicht genannt. Ich 
versuche, die Größenordnungen deren Wertes zu 
schätzen: Wenn das Set aus Schild und Lanze 2 So-
lidi kostet, könnte man einen Sax mit ca. 1 Solidus 
ansetzen. Wenn die Spatha ohne Wehrgehänge 3 
Solidi wert ist und die Spatha mit Wehrgehänge 
7 Solidi, steht das Wehrgehänge für 4 Solidi. Den 
deutlich einfacheren (Sax-) Gürtel des Mannes 
setze ich folglich mit ca. 2 Solidi an. Damit hat die 
in den Gräbern häufige Kombination von Gürtel 
und Sax in etwa einen Wert von 3 Solidi. 

Ein Männergrab mit Gürtel und Waffenvoll-
ausstattung aus Sax, Lanze, Schild und Spatha 
kommt demnach auf einen Neuwert von ca. 
12 Solidi. Auch wenn wir weitere Beigaben ins 
Grab legen, wird deutlich: die Buße von 200 So-
lidi übersteigt den zu erwartenden Gewinn aus 
einem Grabraub um das mehr als 15-Fache: ein 
schlechtes Geschäft.

Versuchen wir, die in der Lex Ribuaria nicht 
genannten Äquivalente für Frauengräber zu 
schätzen: Wie Max Martin (1987) gezeigt hat, sind 
merowingerzeitliche Bügelfibeln des 6. Jh. oft 1 
oder 2 römische Unzen schwer (vgl. nun Sorg, 
2022). Ein Bügelfibelpaar steht demnach für 2 
resp. 4 Unzen Silber, d.h. 54 resp. 108 gr. Silber. 
Der Pactus Legis Salicae setzt stets 1 (goldenen) 
Solidus mit 40 (silbernen) Denaren gleich. Rech-
nen wir den Denar zu 1,7 gr. Silber (i.e. sein Ge-
wicht z.Zt. Karl des Großen), hat das Bügelfibel-
paar demnach einen Materialwert von ca. 32-64 
Denaren bzw. 0,8-1,6 Solidi. Angesichts unserer 
Fragestellung runde ich den Wert auf gerade 
Zahlen auf und rechne mit einem Wert von 1-2 
Solidi weiter.

Zusätzlich umfasst ein gut ausgestattetes frän-
kisches Frauengrab 1 Kleinfibelpaar, 1 Perlenket-
te, 1 Gürtel samt Gürtelgehänge. Nach den bislang 
ermittelten Relationen schätze ich den Wert dieser 
weiteren Beigaben auf ca. 2 Solidi für den Brust-
schmuck und ca. 2 Solidi für den Gürtel mit Ge-
hänge, so dass sich insgesamt ein Wert von ca. 6 
Solidi für ein übliches, vollausgestattetes Frauen-
grab ergibt. Auch für die Frauengräber ergibt sich 
der Befund für wie üblich ausgestattete Männer-

gräber: angesichts des Risikos, im Entdeckungsfall 
das Geraubte zurückgeben und zusätzlich eine 
Buße von 200 Solidi entrichten zu müssen, ist ein 
Grabraub ökonomisch nicht sinnvoll.

Um das System der merowingerzeitlichen 
Bußen besser zu verstehen, möchte ich die Frage 
breiter stellen: Was circa ist die Existenzgrund-
lage eines freien Franken wert, d.h. ein selbstän-
diger Hof? Es gibt zum Wert des Geldes nur 
wenig Nachrichten in den Schriftquellen. Die 
meisten Erwähnungen z.B. bei Gregor von Tours 
betreffen die höchste Oberschicht, d.h. haben für 
uns allenfalls anekdotischen Wert. Sehr hilfreich 
ist das Testament des Bischofs Berthramn von Le 
Mans aus dem Jahr 616 – aber es betrifft räumlich 
innerhalb des Merowingerreiches den romanisch 
geprägten Süden, also einen Raum mit funktio
nierender Geldwirtschaft, so dass wir die aus 
diesem Testament hervorgehenden Preise nicht 
ohne Weiteres in den „wilden Osten“ (Maas- und 
Rheingebiet) übertragen können. Berthramn hat 
für die von ihm gekauften Villae um 90 bis 300 
Solidi ausgegeben (Weidemann, 1986). Für den 
Osten des Reiches ergeben sich aus der Bilihild-
Urkunde von um 734 n.Chr. und einigen weiteren 
Quellen Wertangaben von um 15 bis 60 Solidi für 
einen Hof (Weidemann, 1994; Wagner, 2008).

Verfolgen wir parallel dazu das Thema Kühe 
weiter, weil wir hier gemäß Lex Ribuaria § 40.11 
über eine sehr handfeste Wertangabe verfügen. 
Der Pactus Legis Salicae spricht § 3.12 ab 12 Kü-
hen von einer Herde; 25 und mehr Tiere sind lt. § 
3.14 eine Herde größerer Dimension. Diese Zah-
len passen gut zu unseren archäologischen Beo-
bachtungen in kaiserzeitlichen Siedlungen. In der 
auf Viehwirtschaft hin orientierten Siedlung Fed-
dersen Wierde (2.-4. Jh. n.Chr.) nahe der Nordsee-
küste haben die Höfe meistens 12-24 Kühe – ables-
bar an den dort gut erhaltenen Hausgrundrissen, 
wo wir im Stallteil die Anzahl der Viehboxen aus-
zählen können (Siegmund, 1998, Abb. 1); der Mit-
telwert liegt bei 18,6 Kühen (Abb. 7). Bei der mehr 
im Hinterland gelegenen Siedlung Flögeln (2.-4. 
Jh. n.Chr.) weisen knapp drei Viertel aller Höfe 8 
bis 20 Kühe auf, wobei die Zahl 12 besonders häu-
fig ist (Siegmund, 1998, Abb. 2); der Durchschnitt 
liegt bei 17 Rindern pro Hof (Abb. 8). Wir können 
daher den Wert des Viehbestandes eines mittle-
ren Hofes mit circa 18 Kühen (Mitte der Spanne 
12 bis 24 Kühe) auf ca. 18 Solidi ansetzen. Damit 
liegen die gesammelten Angaben von Marga-
rete Weidemann mit einem Wert der Villen um 
50 Solidi im Bereich des Plausiblen (Weidemann, 
1994, 29-30). Vergleichbare Wohn-Stall-Häuser 
sind – mit wenn auch schlechterer Befunderhal-

http://z.Zt
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tung – auch aus der Merowingerzeit bekannt (z.B. 
Weiler-Rahnfeld, 2010), weshalb wir die für die 
Kaiserzeit ermittelten Viehbestände als auch für 
das Frühmittelalter geltend betrachten können.

Man erlaube mir, die ökonomische Betrach-
tung noch einen Schritt weiterzuführen: In der 
modernen, auf Nachhaltigkeit angelegten, bio-
orientierten Landwirtschaft mit Weidehaltung 
des Milchviehs werden Kühe ca. einmal im Jahr 
trächtig (z.B. Steinberger u.a., 2012; Meyer-Glitza, 
2019). Als Faustregel betrifft dies ca. 75 % aller 
Kühe einer Herde. Ein mittleres Merowingerzeit-
gehöft mit 18 Kühen könnte demnach jährlich ca. 

13,5 Kälbergeburten erwarten. Nach der Geburt 
gilt ein Kälberverlust von 10-15 % als üblich, d.h. 
von den 18 Kühen sind jährlich ca. 11,5 überle-
bende Kälber zu erwarten. Der Kapitalertrag der 
18 Kühe beträgt demnach jährlich 11,5 Solidi. Da-
bei geht es mir hier nicht um eine Renditeermitt-
lung auf Zehntelprozente, sondern um die Ab-
schätzung der Größenordnung. Sie verdeutlicht, 
dass der oben dargelegte materielle Wert einer 
üblichen Grabausstattung einerseits nicht Nichts 
ist, aber andererseits in der Größenordnung den 
jährlichen Ertrag eines durchschnittlichen land-
wirtschaftlichen Betriebes auch nicht übersteigt.

Wer zahlt die hohen Bußen?

Wenn der eigene Hof alles in allem um 50 Solidi 
wert ist, aber 200 Solidi Buße zu zahlen sind, stellt 
sich die Frage: Was geschah mit der Bußzahlung 
resp. der noch offenen Forderung, nachdem der 
Täter – wahrscheinlich – insolvent war? Auch 
das war gesetzlich geregelt, denn auch das frühe 
Mittelalter kannte einen „Offenbarungseid“ – nur, 
dass dieser anders ausgestaltet war als heute. Da-
mit kommen wir zu Pactus Legis Salicae § 58: De 
chrenecruda/Vom Erdwurf: Wer mit 12 Schwur-
helfern bezeugen kann, dass er besitzlos ist, kann 
mit Hilfe eines Rituals namens Chrenecruda die 
Restschuld innerhalb seiner Familie weitergeben. 
Als erste nunmehr zahlungspflichtige Instanz 
werden die Eltern genannt (Vater und Mutter), als 
zweite Instanz die eigenen Kinder, als weitere In-
stanz die Schwester der Mutter (also die Tanten) 
oder deren Söhne, d.h. die Cousins mütterlicher-
seits, dann ersatzweise die Cousins väterlicher-
seits. Jeder der nun in der Pflicht Stehenden ist 
berechtigt, in der Not seinerseits per Chrenecruda 
seine bestehende Restschuld weiter zu reichen.

Diese Regelung ist für das Verständnis des 
fränkischen Rechtssystems wie auch des generel-
len Funktionierens der fränkischen Gesellschaft 
wesentlich. Jenseits der Zentren des Staates, d.h. 
der größeren Städte, ist die Bevölkerungsdichte 
im Merowingerreich gering und der Staat fern, 
eine Polizei im antiken oder heutigen Sinne gibt es 
nicht. Wer also garantiert die Einhaltung von Ord-
nungen? Das dargelegte System mit z.T. exorbitant 
hohen Bußen und einer Haftung ggf. bis in wei-
te Kreise der Verwandtschaft eines Täters zeigt, 
dass eine starke soziale Kontrolle der wesentliche 
Faktor war, um Stabilität, Rechtssicherheit und 
sozialen Frieden zu gewährleisten. Man passte in-
nerhalb der Familie/Verwandtschaft auf, dass nie-
mand etwas schwerwiegend Verbotenes tat.

Abb. 7  Feddersen Wierde (Niedersachsen): Anzahl der Kühe pro 
Hof, ermittelt an den Viehboxen im Stallteil (n=145 Höfe; nach 

Siegmund 1998, Abb. 1).

Abb. 8  Flögeln (Niedersachsen): Anzahl der Kühe pro Hof, 
ermittelt an den Viehboxen im Stallteil (n=82 Höfe; nach 

Siegmund 1998, Abb. 2).
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Die hier unternommene Gesamtschau hilft uns 
auch dabei, die Bußhöhen und das System besser 
zu verstehen. Es gibt sorgfältig und in sich nach-
vollziehbar gestaffelte Bußen für verbotene Tatbe-
stände, die sozial als verboten, jedoch im Großen 
und Ganzen als nicht-katastrophal eingeordnet 
wurden. Vergleichbar heute etwa Ladendieb-
stähle, Schwarz-Fahren im ÖPNV, Falsch-Parken 
oder gemäßigte Geschwindigkeitsübertretungen 
im Straßenverkehr. Im Pactus Legis Salicae sind 
es Vergehen wie z.B. Zäune beschädigen, diverse 
Viehdiebstähle etc., die mit Bußen von z.B. 3, 15, 
30, 35 oder 45 Solidi belegt sind. Der überführte 
Täter muss (a) den Schaden ausgleichen und zu-
sätzlich (b) eine Buße zahlen. Nach unseren Be-
rechnungen ist er dann mehr oder weniger kräftig 
verarmt oder gar insolvent, zumeist aber in der 
Lage, den Gesamtschaden aus seinem eigenen 
Besitz zu begleichen. Bei unserem Thema fallen 
die Zerstörung eines Grabes oder Tumulus ohne 
Zugriff auf den Leichnam mit 15 Solidi und die 
Nachbestattung eines Toten in ein bestehendes 
Grab hinein mit 45 Solidi Buße in diese Kategorie.

Sodann gibt es – vergleichbar der lebensläng-
lichen Haft im heutigen Rechtssystem – Bußen, 
deren Höhe schlicht sagt: „tu’s nicht, denk‘ gar 
nicht dran, es ruiniert Dich.“ In dieser Sphäre lie-
gen im Frühmittelalter u.a. Mord/Totschlag und 
eben Grabraub. Die Höhe der dann zu leistenden 
Buße überschreitet mit ziemlich hoher Wahr-
scheinlichkeit das eigene Kapital und betrifft so-
mit auch die eigene Familie und Verwandtschaft. 
Wir erinnern: 200 Solidi entsprechen in ihrer Grö-
ßenordnung im Osten des Reiches dem Wert von 
etwa vier Höfen. Auch die 100 Solidi für das Aus-
plündern einer noch unbestatteten Leiche fallen 
in diese Kategorie. Jene für unser Thema nicht 
relevanten und im Pactus sehr seltenen, noch hö-
heren Bußen von 1.200 bis 1.800 Solidi tangieren 
dann einen sehr weiten Kreis der Verwandtschaft 
und wirken damit im ländlichen Raum weit über 
eine einzelne Siedlungsgemeinschaft hinaus 
(zum sehr weit gefassten Verwandtschaftsbegriff 
im Frühmittelalter: Siegmund, 1998).

Wer empfängt die Bußen?

Der Pactus Legis Salicae ist ein gänzlich interper-
sonelles Recht: Auf der einen Seite steht ein über-
führter Täter und seine ggf. in Mithaftung gehende 
Verwandtschaft. Auf der anderen Seite steht das 
Opfer resp. – z.B. im Falle eines Tötungsdelikts 
– dessen Familie/Verwandtschaft. Grundsätzlich 
ist der überführte Täter zunächst verpflichtet, den 

entstandenen Schaden wiedergutzumachen, z.B. 
ein gestohlenes Rind zurückzugeben. Zusätzlich 
hat er eine Buße zu zahlen, und zwar an den Ge-
schädigten resp. seine Familie. Dies unterscheidet 
das fränkische Rechtssystem tiefgreifend von den 
aktuellen Rechtsystemen in Europa, wo zwar im 
Privatrecht ebenfalls Entschädigungen etc. an die 
Geschädigten geregelt werden, aber im Strafrecht 
„der Staat“ / „die Allgemeinheit“ für die Opferseite 
steht. Eine lebenslängliche Freiheitsstrafe für ei-
nen Mord wird heute beim Staat verbüßt, sie gilt 
dem Schutz der Allgemeinheit und kommt mate-
riell nicht der Opferseite zugute. Im Frühmittel-
alter hingegen ist der Staat als Bußempfänger in 
der Regel nicht präsent, die Opferseite erhält die 
Bußzahlungen. Der oben zitierte § 55.4 spezifi-
ziert dies für den Grabraub sehr anschaulich: der 
Täter kehrt erst wieder in die Gesellschaft zurück, 
wenn er sich mit der Familie des Beraubten ge-
einigt hat (z.B. über die Rückgabe der geraubten 
Objekte) und die Buße an die Familie des Be-
raubten gezahlt hat. 

Stammen im Falle eines Grabraubs Täter und 
Beraubter aus der gleichen Familie, wandern Ent-
schädigung und Buße quasi von der rechten in 
die linke Hosentasche, sprich: ein Rechtsakt nach 
Pactus Legis Salicae § 55 ist nicht vorgesehen (so 
auch Koch, 2007, 399). Die Regelungen des Pac-
tus greifen nur, wenn Täter und Opfer aus unter-
schiedlichen Familien stammen. 

Das frühmittelalterliche Bußsystem: Praxis 
oder Fiktion?

Spätestens hier ist ein Thema zu berühren, das 
auch nach mehr als einhundert Jahren wissen-
schaftlicher Beschäftigung mit den frühmittelal-
terlichen Gesetzen nicht im allseitigen Konsens 
der rechtsgeschichtlichen und historischen For-
schung gelöst ist: Sind diese Gesetze eine gelebte 
soziale Praxis, oder eher eine Imitatio Imperii 
und eine Art Prestigegut des Herrschers, mit 
dem er vor allem seine Ebenbürtigkeit mit dem 
oströmischen Kaiser demonstriert? Beide An-
sichten werden begründet vertreten (für Weiteres 
s. Wood, 1994, 102-117; Wood, 1998; Ubl, 2017; 
Meier, 2019, 635-638); gerade die außerordentlich 
hohen Bußen haben immer wieder Zweifel an 
einer den Texten entsprechenden Rechtspraxis 
ausgelöst. Da ich kein Historiker bin, maße ich 
mir nicht an, diese Frage abschließend lösen zu 
können, sondern positioniere mich nur innerhalb 
dieser offenen Debatte. Gerade der Pactus legis 
Salicae ist in seinen Bestimmungen sehr auf das 
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(wenig herrscherliche, wenig prestigeträchtige) 
ländliche Leben hin orientiert, darin sehr detail-
reich und in der Staffelung der Bußhöhen auch in 
sich plausibel. Ein Gesetz als reines, nicht prak-
tisch gelebtes Prestigegut bedürfte einer Rege-
lung wie der oben geschilderten nicht (Lex Ribua-
ria § 40.11), wie eine Buße bei Bargeldmangel zu 
begleichen sei. Ergänzend weise ich auf § 33.3 der 
Rex Ribuaria hin: Hier wird geregelt, nach wel-
chem der verschiedenen Rechte ein Beschuldigter 
in Zweifelsfällen zu behandeln sei. Die Lösung 
„ubi natus fuit“ gibt eine klare Antwort. Auch eine 
solche Regelung wäre in einem allein als Imita-
tio Imperii gedachten, aber nicht praktizierten 
Recht überflüssig; sie ist vielmehr nur dann nö-
tig, wenn das Recht auch praktiziert wird. Nicht 
zuletzt ist der Pacus Legis Salicae mit 92 überlie-
ferten Handschriften der im Frühmittelalter mit 
Abstand am häufigsten abgeschriebene Text, was 
ebenfalls gegen ein Prestigegut und für einen ho-
hen praktischen Bedarf nach dem Text spricht (Bi-
bliotheca Legum, 2023). Aus all diesen Gründen 
halte ich die im Pactus angesetzten Bußen nicht 
für fiktiv, sondern betrachte sie als gelebte Praxis.

Schlussfolgerungen

Das Thema Grabraub bzw. Graböffnung ist in 
der Frühmittelalterarchäologie weiterhin lebhaft 
diskutiert (z.B. Roth, 1978; Aspöck, 2003; Steuer, 
2004; Kümmel, 2009; Koch, 2013, insbes. 447; Ha-
peren, 2017; Zintl, 2019). Die Kluft zwischen den 
archäologischen Tatsachen und dem Pactus Legis 
Salicae scheint groß:

Spätestens die Zusammenstellung von Helmut 
Roth (1978) hat deutlich gemacht, wie verbreitet und 
üblich das Phänomen Grabraub im frühen Mittel-
alter war. Neuere Untersuchungen nennen u.a. für 
die Niederlande übliche Frequenzen von um 40 % 
(Spanne von 16-59 %; Haperen, 2017, 184 f.), für den 
Niederrhein von um 30 % (Spanne 5 – 86 %; Sieg-
mund, 1998, 237 f.), für Süddeutschland von meist 
20-40 % (Spanne 4 – 90 %; Koch, 2013, 447), für den 
Raum um Regensburg 54 % (Zintl, 2019) und für die 
Nordostschweiz 40 % (Windler, 1994). Das Berau-
ben von Gräbern war demnach weithin üblich.

Die vorangehenden Ausführungen haben dar-
gelegt, dass Grabraub verboten und mit abschre-
ckend hohen Bußen belegt war, die über den Täter 
hinaus normalerweise auch seine Verwandtschaft 
in Mithaftung zogen. Angesichts der sehr hohen 
Bußen ist der ökonomische Nutzen eines Grab
raubes gering, d.h. Ertrag und Risiko stehen in 
keinem vernünftigen Verhältnis zueinander.

Unsere Zusammenschau von Bußen, Strafsys
tem und Ökonomie zeigt, dass die Regelungen 
nach § 14 und § 55 des Pactus Legis Salicae vor 
allem unterbinden wollen, dass Täter fremde Tote 
oder Gräber plündern und belegen dies mit sehr 
hohen, prohibitiven Strafen. Doch ein Grabraub, 
der innerhalb der eigenen Familie bleibt, ist nicht 
sanktioniert. Aus rechtlicher und ökonomischer 
Sicht ist es daher wahrscheinlich, dass die weit 
überwiegende Mehrheit der Graböffnungen durch 
Mitglieder der eigenen Familie der Toten erfolgte. 
Die zahlreichen archäologischen Beobachtungen 
zu Details der Beraubung, die darauf hinweisen, 
dass die Täter um die Identität der Toten und die 
Art und Lage ihrer Beigaben wussten und also be-
reits bei der Grablegung persönlich anwesend wa-
ren (u.a. Aspöck, 2003; Haperen, 2017; Zintl, 2019), 
passen zu diesem Erklärungsmodell.

Dieser Hintergrund wirft auch ein neues Licht 
auf § 55.5, das Verbot der Nachbestattung in ein 
bestehendes Grab: die hohe Buße von 45 Solidi – 
in etwa entsprechend dem Gegenwert eines Hofes 
– ist nur zu entrichten, wenn es sich um ein frem-
des Grab handelt, nicht jedoch, wenn die Nachbe-
stattung einem Familienmitglied gilt. Insgesamt 
zeigt sich, dass die Bestimmungen des Pactus in 
sich logisch sind und den archäologischen Tatsa-
chen nicht widersprechen – erneut ein Beleg für 
meine oben begründete These, dass der Pactus 
keine rein formale Imitatio Imperii war, sondern 
für eine gelebte Rechtspraxis steht. Diese Rechts
praxis stärkt die Familien und Verwandtschafts-
gruppen und reduziert damit die Bedeutung 
des germanischen, kaiserzeitlichen und völker-
wanderungszeitlichen Gefolgschaftswesens (z.B. 
Steuer, 2009; Rau & von Carnap-Bornheim, 2012), 
sie dehnt den Kreis der als verwandt geltenden 
Personen via Inzesttabu (z.B. Siegmund, 1998) suk-
zessive aus und befriedet Konflikte innerhalb und 
zwischen den Verwandtschaftsgruppen.

(*) Dieser Text geht auf einen Vortrag zurück, der am 13. 
Jan. 2023 auf dem 6th International Meeting – Barbarian 
Archaeology gehalten wurde, das dem Tagungsthema 
„RAIDS AND RITUALS? – Reopening of early medieval gra-
ves“ galt. Die Erstpublikation erfolgte in italienischer Spra-
che dort: Siegmund, F. (2024). La profanazione di defunti 
e tombe nella legislazione franca altomedievale e i suoi 
aspetti economici. In: C. Giostra, E. Aspöck & D. Winger 
(eds), Furto e ritualità? Riaprire le sepolture nell’alto medioevo. 
VI Incontro per l’Archeologia barbarica Milano, Università Cat-
tolica (da remoto), 9 dicembre 2022 (Archeologia Barbarica, 
7). (pp 159-170). Mantova: SAP Società Archeologica.
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